
Überarbeitung der Benutzeroberfläche 

des Fortbildungspunktekontos

sowie

Anleitung zur Selbsteinstufung  
(Freigeschaltet seit dem 01.01.2016)

gem. Art. 44 (2) BayRDG vom 22.07.2008 zuletzt 

geändert am 08.03.2016

Stand: 03.04.2017



Ansicht des Online-Portals im Bereich Punktekonto 
seit 1. Januar 2016

Änderung der bei uns gespeicherten Daten zur Fortbildungspflicht

136b SGB V



Anleitung zur Selbsteinstufung gem. Art. 44 (2) BayRDG

bei Erstellung eines 

Fortbildungspunkte-Kontoauszuges

Hierfür registrierbar sind: 

Fortbildungs-Veranstaltungen seit dem 01. Januar 2016



Zu Ihrer Information:

Auszug BayRDG vom 22.07.2008, zuletzt geändert am 08.03.2016

und Bayerisches Ärzteblatt (BÄBL) (12/2015)

BayRDG BayRDG

BÄBL



Möglichkeit zur Hinterlegung Ihrer persönlichen Daten
 z. B. notärztliche Fortbildungspflicht 

gem. Art. 44 (Abs. 2) BayRDG vom 22.07.2008 zuletzt geändert am 08.03.2016



Hinweise zur Fortbildungspflicht gem. BayRDG
 Selbsteinstufung notärztlicher Fortbildungen 

via Tic-Boxes 1 von 3

136b SGB V



Hinweise zur Fortbildungspflicht gem. BayRDG
 Selbsteinstufung notärztlicher Fortbildungen 

via Tic-Boxes 2 von 3



Hinweise zur Fortbildungspflicht gem. BayRDG
 Selbsteinstufung notärztlicher Fortbildungen 

via Tic-Boxes 3 von 3

1

2



Ansicht des Fortbildungspunkte-Kontoauszugs

seit 1. Januar 2016

Auswahlmöglichkeiten für 

welche Tätigkeit(en) der 

Fortbildungspunkte-

Kontoauszug ausgestellt 

werden soll



Ansicht des Fortbildungspunkte-Kontoauszugs

seit 1. Januar 2016

Optional kann ein Zeitraum 

und die Sortierung 

angegeben werden



Beispiel: Kontoauszug gem. Art. 44 (Abs.2) BayRDG



Ansicht zur Erstellung eines Fortbildungszertifikates 

bzw. - Nachweises

Auswahlmöglichkeiten 

für welche Tätigkeit(en) 

das Fortbildungs-

zertifikat bzw. der 

Nachweis ausgestellt 

werden soll



Ansicht zur Erstellung eines Fortbildungszertifikates bzw. -

Nachweises



Wem gegenüber habe ich den 

Nachweis nach Art. 44 (2) BayRDG

zu erbringen? 

Zitat aus dem BayRDG Art. 44 (2) vom 22.07.2008 zuletzt geändert 

am 08.03.2016: 

„Die Teilnahme an Fortbildungen ist bei Notärzten gegenüber der 

Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns, bei Notärzten im 

Luftrettungsdienst, bei Ärzten, die in der Berg- und Höhlenrettung 

sowie der Wasserrettung mitwirken, gegenüber dem jeweiligen 

Durchführenden nachzuweisen. Bei Verlegungsärzten ist der 

Nachweis gegenüber dem mit der Sicherstellung der Mitwirkung von 

Verlegungsärzten jeweils Beauftragten zu führen.“



Fazit & Perspektiven

Die BLÄK unterstützt Notärztinnen / Notärzte bei der Selbsteinstufung

 Registrierung notfallmedizinischer Fortbildungen auf dem individuellen 

Fortbildungspunktekonto

Die seit Januar 2009 bestehende gesetzliche Regelung wurde in 2015 zur 

Umsetzung eingefordert vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren,

mit Änderung des BayRDG am 08.03.2016, hier Art. 44 (2)

Ihre Ideen zur Weiterentwicklung sind gerne willkommen….


